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Gesuch Unterhaltsberechnung
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Gesuch um Berechnung des Unterhaltsbeitrages
Hiermit beantrage ich die (Neu-)Berechnung der Unterhaltsbeiträge für mein Kind.
(Für jedes Kind ist ein separates Gesuch einzureichen)
1. Leben Sie mit dem anderen Elternteil zusammen? 			Ja |_|	Nein |_|
Wenn ja: Unterhaltsverträge sind erst bei getrennten Haushalten möglich bzw. sinnvoll. 
Bitte erst bei separaten Haushalten Gesuch einreichen.

[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2]2. Sind Sie mit dem anderen Elternteil verheiratet?				Ja |_|	Nein |_|
Wenn ja: Bitte wenden Sie sich an das zuständige Bezirksgericht.

3. Besteht bereits ein Unterhaltsvertrag oder Gerichtsurteil? 		Ja |_|	Nein |_|
Wenn ja: Grund für Neuberechnung: 							
Bei Scheidungs- oder Trennungsurteil: Bitte wenden Sie sich an das zuständige Gericht.

4. Bezieht einer der Gesuchsteller wirtschaftliche Sozialhilfe:		Ja |_|	Nein |_|
Mutter |_|	Vater |_|	beide |_|
Gesuchsteller/in
[bookmark: Text1]Vorname	     
Name	     
Adresse	     
Geburtsdatum	     
Telefon/Natel	     
Email-Adresse	     
Vater oder Mutter
Vorname	     
Name	     
Adresse	     
Geburtsdatum	     
Telefon/Natel	     
Email-Adresse	     


bitte wenden


Kind
Vorname	     
Name	     
Adresse	     
Geburtsdatum	     




Ort/Datum	Unterschrift Mutter

[bookmark: Text13][bookmark: Text14]     	     
__________________________	__________________________

Ort/Datum	Unterschrift Vater

     	     
__________________________	__________________________


Ergänzende Informationen zur Unterhaltsberechnung durch die KESB Kreis Emmen
Nach Eingang des vollständig ausgefüllten vorliegenden Berechnungsgesuchs werden die Eltern zur Einreichung diverser Unterlagen sowie zur Bezahlung eines Kostenvorschusses von CHF 400.00 (CHF 200.00 pro Elternteil) aufgefordert. Die Restkosten werden mit Entscheid betreffend die Genehmigung des Unterhaltsvertrages erhoben (CHF 250.00 für ein Kind, zzgl. CHF 100.00 für jedes weitere Kind). Beim Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe entfällt die Kostenvorschusspflicht. Falls dies auf Sie zutrifft, bitten wir Sie um entsprechende Mitteilung und Nachweis.
Nach Eingang der vollständigen Unterlagen und der Begleichung des Kostenvorschusses werden wir den Unterhaltsbetrag berechnen und Ihnen als Vorschlag unterbreiten. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Berechnung bis zu 6 Monate dauern kann. Bei Einigkeit wird der entsprechende Unterhaltsvertrag durch die KESB Kreis Emmen ausgefertigt und im Anschluss behördlich genehmigt. Sind sich die Eltern nicht einig, können sie beim zuständigen Bezirksgericht eine Unterhaltsklage einreichen.
Für weitere Details wird auf das Merkblatt „Kindesunterhalt“ auf www.emmen.ch/kesb verwiesen. 
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